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1. EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSLAGE 

Zukünftige Gemeinde-
entwicklung frühzeitig 
angehen 

Die Gemeinden müssen im 15-jährigen Zyklus ihre Ortsplanungen revidieren, 
um die baurechtliche Grundordnung zu prüfen und sie an die neuen Anforde-
rungen anpassen. Die Gemeinde Grosshöchstetten möchte sich im Rahmen 
der kommenden Revision der Ortsplanung frühzeitig und umfassend mit der 
zukünftigen Siedlungsentwicklung auseinandersetzen und thematische Ent-
wicklungsschwerpunkte setzten. Dazu wurde in einem vorgelagerten partizi-
pativen Prozess das Raumentwicklungskonzept (REK) erarbeitet. Das REK 
dient dem Gemeinderat als strategisches Steuerungsinstrument für die Orts-
planungsrevision und als raumplanerischer Wegweiser für die Zukunft Gross-
höchstettens. 

1.2 ZIELSETZUNG UND VORGEHEN 

Zielsetzung Das Raumentwicklungskonzept schafft die Rahmenbedingungen und die zu-
künftige Handlungsanweisung für die Entwicklung von Grosshöchstetten. Das 
REK ist die Grundlage für sämtliche strategische und raumrelevante Entschei-
dungen. Zonenplan und Baureglement stützen sich darauf ab. 

Als strategisches Planungsinstrument beinhaltet das Raumentwicklungskon-
zept grundsätzliche Zielvorstellungen und thematische Massnahmenblätter. 
Es enthält keine Aussagen über einzelne kleinräumige Vorhaben, da diese Teil 
der Überarbeitung der Nutzungsplanung sind. 

Vorgehen Der Prozess der Ortsplanungsrevision (OPR) ist in zwei Schritte aufgeteilt. Das 
REK stellt den ersten Schritt dar. Im zweiten Schritt wird die Nutzungsplanung 
(Zonenplan und Baureglement) als grundeigentümerverbindliches Instrument 
überarbeitet. Die Abbildung 1-1 zeigt den Zeitplan für den gesamten Prozess. 





https://www.bernmittelland.ch/de/richtplaene/
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumplanung/raumplanung/kantonaler_richtplan.html
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1.4 ORGANISATION 

Einbezug Bevölkerung Das REK entstand in einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung. 
An einer Informationsveranstaltung haben die EinwohnerInnen von Gross-
höchstetten einen Einblick über die Schwerpunktthemen und den Planungs-
prozess erhalten, um sich aktiv bei der Diskussion und Erarbeitung zu 
beteiligen. Im Rahmen von zwei Werkstattgesprächen hat sich die Begleit-
gruppe vertieft mit den Themenschwerpunkten beschäftigt und ihre Anliegen 
eingebracht. Die Ergebnisse der Infoveranstaltung und der Werkstattgesprä-
che haben die Leitsätze und die Synthesekarten mitgeprägt. 

Organisation Für die Erarbeitung der Ortsplanungsrevision inkl. Raumentwicklungskonzept 
gilt die folgende Projektorganisation: 

 
Abbildung 1-2:  Projektorganisation der Ortsplanungsrevision 
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2. IST-ANALYSE 

Aufbau Kapitel Dieses Kapitel enthält die Beschreibung und Analyse der Entwicklung der 
Ortsteile Grosshöchstetten und Schlosswil inklusive der Inputs und Ideen aus 
den Partizipationsveranstaltungen. In welchen Bereichen (Siedlung, Land-
schaft, Verkehr) besteht Handlungsbedarf? Wo sind Chancen vorhanden? 
Insbesondere die Siedlungsentwicklung bildet ein Schwerpunkt der IST-
Analyse. 

2.1 SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

Räumlicher Kontext Die Gemeinde Grosshöchstetten liegt in der Mitte des Kantons Bern und ist 
die Schnittstelle zwischen den Regionen Bern/Emmental und Thun/Burgdorf. 
Die verkehrstechnisch gute Lage begünstigte das überdurchschnittliche Be-
völkerungswachstum Grosshöchstettens gegenüber den umliegenden Ge-
meinden und führte zu einer gewissen Zentrumsfunktion. 

Seit der Fusion mit Schlosswil 2018 weist die Gemeinde gemäss dem kantona-
len Richtplan zwei Raumtypen auf2: Der Ortsteil Grosshöchstetten ist dem 
Raumtyp Agglomeration und Entwicklungsachsen und der Ortsteil Schlosswil 
dem Raumtyp Zentrumsnahes ländliches Gebiet zugeteilt. Die Zuordnung zu 
einem Raumtyp hat unter anderem Einfluss auf den Wohnbaulandbedarf 
einer Gemeinde (siehe Siedlungserweiterung 2.1.4). Grosshöchstetten befin-
det sich im Agglomerationsperimeter Bern und ist Teil der Regionalkonferenz 
Bern-Mitteland. Daher ist das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskon-
zept der 2.Generation (RGSK II) Bern-Mittelland inklusive dem Agglomerati-
onsprogramm ein zentrales übergeordnetes Planungsinstrument. 

Bevölkerungsentwicklung Die Gemeinde hat sich in den letzten 15 Jahren rasant entwickelt. Die Abbil-
dung 2-3 zeigt, dass zwischen 2012 und 2017 die Bevölkerungszahl um über 
300 Personen (8 Prozent) anstieg. Die Bevölkerungsszenarien basieren auf 
den Zahlen der Statistikkonferenz des Kantons Bern. Es ist zu beachten, dass 
die Szenarien auf regionaler Ebene die stärkste Aussagekraft haben, da klein-
räumige Gegebenheiten bei den Prognoseberechnungen nicht miteinbezogen 
wurden. Im Falle von Grosshöchstetten ist aufgrund abnehmender Wohn-
bautätigkeiten tendenziell mit einem tiefen Bevölkerungswachstum zu rech-
nen. 

                                                                 
2 Im Bericht wird unterschieden zwischen den Begriffen Ortsteil Grosshöchstetten und (Gemeinde) Grosshöchstetten (Ortsteil Gross-

höchstetten und Ortsteil Schlosswil). 
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2.1.3 NUTZUNGSPOTENZIALE 

 Die Änderung der Nutzungsplanung (Umzonung/ Aufzonungen) schafft lang-
fristig neue Flächen für die Wohn- und Arbeitsnutzung. Um diese Potenzial-
flächen in einer Gemeinde zu ermitteln, sind einerseits die räumlichen 
Strategien und andererseits die vorhandenen Grundlagendaten von Bedeu-
tung. Im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen sind zusätzliche Nut-
zungspotenziale prioritär an zentralen, mit dem ÖV gut erschlossenen Lagen 
und unter Berücksichtigung der ortsbaulichen Gegebenheiten sinnvoll. 

Zur Ermittlung möglicher Nutzungspotenziale wurden verschiedene Daten aus 
dem Wohnungs- und Baubereich analysiert und bewertet. Die wichtigsten 
Grundlagen enthalten Angaben zum Gebäudealter, Alter der BewohnerInnen, 
Raumnutzerdichte, Bauinventar und ÖV-Güteklasse. Die Informationen der 
einzelnen Indikatoren sind im Anhang auf thematischen Karten dargestellt 
(siehe Anhang A2). Mithilfe dieser Daten konnte eruiert werden, welche Ge-
biete einen grossen Anteil sanierungsbedürftiger Gebäude aufweisen oder wo 
ein möglicher Generationenwechsel ansteht. Nachdem mögliche Nutzungspo-
tenzialgebiete mittels der Datenanalyse bestimmt wurden, sind diese Gebiete 
von BewohnerInnen im Rahmen der Werkstattgespräche diskutiert und über-
prüft worden. Das Ergebnis ist auf der folgenden Karte abgebildet. 

 
Abbildung 2-6:  Nutzungspotenziale  
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Fruchtfolgeflächen gemäss 
kantonalem Richtplan (A_06) 

Fruchtfolgeflächen (FFF) sind die ertragreichsten landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden in der Schweiz und werden vom Kanton Bern im Inventar der Frucht-
folgeflächen ausgewiesen. Werden solche Flächen eingezont, sind sie grund-
sätzlich durch eine gleich grosse Fläche mit Fruchtfolgequalität zu 
kompensieren. Einzig bei wichtigen kantonalen Zielen kann von einer Kom-
pensation abgesehen werden. Die RGSK Vorranggebiete Siedlungserweite-
rung mit Koordinationsstand Festsetzung werden aus kantonaler Sicht als 
prioritäre Siedlungsentwicklungsgebiete bezeichnet und müssen nicht kom-
pensiert werden. 

 Potenzielle Flächen zur Siedlungserweiterung: 

 Potenzielle Flächen zur Einzonung sind im Sinne der raumplanerischen 
Grundsätze bezüglich ihrer Eignung zu beurteilen. 

RGSK Vorranggebiete 
Siedlungserweiterung Wohnen 
und Arbeiten 

RGSK Vorranggebiete liegen aus regionaler Perspektive an bevorzugten Ent-
wicklungsstandorten und sind im Sinne einer langfristigen Einzonung und 
Realisierung zu fördern. Das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskon-
zept RGSK Bern-Mittelland von 2016 bezeichnet zwei Gebiete mit Schwer-
punktnutzung Wohnen und drei Gebiete mit Schwerpunktnutzung Arbeiten. 
Es sind Vororientierungen, die als erste Ideen zu betrachten sind und einer 
vertieften Analyse bezüglich Eignung und Bedarf bedürfen. 

 Gebietsname Fläche ÖV- 
Güteklasse 

Koordinationsstand 

Trogmatt (Arbeiten) 1.4 ha C Zwischenergebnis 

Schwandi (Arbeiten) 3.0 ha D Vororientierung 

Felderkreisel (Arbeiten) 1.0 ha D/E Vororientierung 

Rosigmatte (Wohnen) 1.0 ha C Vororientierung 

Weier Nord (Wohnen 3.1 ha D Vororientierung 

Tabelle 2-1:  Übersicht RGSK Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen und Arbeiten in 
Grosshöchstetten (Stand RGSK II 2016) 
 

 Das RGSK unterscheidet beim Koordinationsstand zwischen Vororientierung, 
Zwischenergebnis und Festsetzung in Abhängigkeit der Interessenabwägung. 
Damit ein Vorranggebiet den Koordinationsstand Festsetzung erreicht, muss 
eine Interessenabwägung alle Aspekte einbeziehen, die aus übergeordneter 
Sicht für die Beurteilung einer späteren Einzonung relevant sind. Die Bewer-
tung der fünf Vorranggebiete Siedlungserweiterung beruht auf wirtschaftli-
chen, raumplanerischen und verkehrstechnischen Indikatoren. 
 

RGSK Vorranggebiete 
Schwandi, Felderkreisel, 
Rosigmatte und Weier Nord 

Der Gemeinderat, die Kommission und die Begleitgruppe beurteilen die Ge-
biete Schwandi, Felderkreisel, Rosigmatte und Weier Nord als ungeeignet für 
eine Siedlungserweiterung: 
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Erschliessungskosten Die Gemeinde hat für die möglichen Einzonungsflächen die Erschliessungskos-
ten ermittelt. Gemäss einer ersten Einschätzung sind die Kosten der meisten 
Gebiete im Verhältnis zur Flächenbeanspruchung moderat. Einzig die Teilflä-
che Schwandi (oranger Bereich im RGSK Vorranggebiet Schwandi, Abbildung 
2-7) weist aufgrund der Entwässerung Richtung Biglen deutlich höhere Er-
schliessungskosten auf. 

 In der Abbildung 2-7 sind sämtliche potenzielle Einzonungsflächen dargestellt. 
Die RGSK Vorranggebiete Schwandi, Felderkreisel, Rosigmatte und Weier 
Nord werden aufgrund der obigen Beurteilung nicht weiter verfolgt. 

2.1.5 BEGEGNUNGSORTE 

 Begegnungsorte sind für Siedlungsgebiete sehr wichtig. Sie bieten Raum zum 
Verweilen, zum Austausch mit NachbarInnen sowie für Freizeit- und Erho-
lungsaktivitäten. Begegnungsorte haben nicht nur funktionale, sondern auch 
identitätsstiftende Eigenschaften. Es gibt unterschiedlichste Arten von Begeg-
nungsorten, welche die Interessen und Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen in 

 
Abbildung 2-7:  Karte mit den RGSK Vorranggebieten Siedlungserweiterung (Wohnen und Arbeiten) und weiteren potenziellen Einzo-

nungsflächen 
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einer Gemeinde abdecken. In Grosshöchstetten reichen sie von kleinräumi-
gen Standorten (z. B. Bänkli oder Feuerstelle) bis zu grösseren Arealen (z. B. 
Bahnhofareal oder Schulhausplätze). Anpassung, Aufwertung und Schaffung 
von Begegnungsorten steigert die Aufenthaltsqualität in der Gemeinde und 
fördert das Zusammenleben der Bevölkerung. 
 

Aus diesem Grund wurden die Begegnungsorte in Grosshöchstetten erhoben 
und kartiert. Daraufhin wurde in den Werkstattgesprächen diskutiert, welche 
Orte renoviert, ausgebaut und aufgewertet werden müssen und wo neue 
Begegnungsorte geschaffen werden könnten. Die Synthesekarte (S.27) stellt 
die Begegnungsorte dar. 
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2.2 VERKEHR 

Motorisierter 
Individualverkehr (MIV) 

Die verkehrstechnisch gute Lage von Grosshöchstetten verursacht viel Durch-
gangsverkehr. Es entsteht aber auch lokaler Quell- und Zielverkehr. Die Kan-
tonsstrassen Richtung Norden, Süden und Osten prägen den Verkehrsfluss 
und wirken sich negativ auf den Langsamverkehr und die Aufenthaltsqualität 
aus. Gemäss dem Gesamtverkehrsmodell wird in der Region Bern-Mittelland 
bis 2030 mit einer Verkehrszunahme beim MIV von rund 12 Prozent gerech-
net, was zu einer weiteren Belastung der Hauptverkehrsachsen führen wird. 
Mit der Temporeduktion auf 30 km/h in den Quartierstrassen hat die Ge-
meinde erste Schritte unternommen, um für mehr Sicherheit und mehr Le-
bensqualität in den Wohnquartieren zu sorgen. Des Weiteren ist ein 
Massnahmenbündel zur verträglichen Gestaltung der Ortsdurchfahrt im RGSK 
II aufgeführt (Massnahme MIV-O-19). Zu den mögliche Massnahmen gehören 
eine Umgestaltung im bestehenden Strassenquerschnitt (Sicherung von Quer-
stellen, gestalterische Aufwertung), Tempo 30 im engeren Kernbereich (Nähe 
Kreisel) und Radstreifen bergwärts entlang der Dorf- und Bernstrasse. 

Öffentlicher Verkehr Der Bahnhof ist der zentrale ÖV-Knotenpunkt von Grosshöchstetten. Die 
bevorstehende Entwicklung des Bahnhofareals bietet die Chance, die ver-
schiedenen Verkehrsträger noch besser aufeinander abzustimmen. Das Ge-
biet rund um den Bahnhof wird zudem als Begegnungs- und Aufenthaltsort an 
Bedeutung gewinnen (siehe Massnahmenblatt 1.7). Das Dorfzentrum weist 
aufgrund der Nähe zum Bahnhof eine ÖV-Güteklasse C/D auf. Der nördliche 
Teil der Gemeinde und der Ortsteil Schlosswil haben dank der Busverbindung 
Worb-Grosshöchstetten die ÖV-Güteklasse E. Für eine bessere Erschliessung 
dieser Gemeindegebiete an den öffentlichen Verkehr wären eine höhere 
Taktdichte und ein Ausbau des Angebots zu Randzeiten erforderlich. Im Rah-
men der RGSK- Massnahme Verbesserung Busangebot Agglomeration und 
ländlicher Raum (ÖV-W-2-b) wird das Busangebot überprüft. 

Fusswegnetz Grosshöchstetten verfügt grundsätzlich über ein gutes Fusswegnetz mit aus-
reichend Verbindungen zwischen den Quartieren. Die Hauptverkehrsachsen 
haben aber auch hier einen trennenden Effekt. Mithilfe verbesserter Querun-
gen der Kantonsstrassen, der Schliessung von Verbindungslücken in den 
Quartieren und der Aufwertung von Strassenabschnitten kann das Fussweg-
netz deutlich aufgewertet werden. 

Velowegnetz Das Velonetz in der Gemeinde ist teilweise mangelhaft ausgebaut. Neben der 
unzureichenden Strassenführung für Velos auf den Hauptverkehrsachsen 
fehlen auch überkommunale Verbindungsrouten Richtung Biglen, Zäziwil und 
Konolfingen. Im kantonalen Sachplan Veloverkehr wird das Gebiet Gross-
höchstetten und Umgebung als Netzlücke (Typ Korridor) aufgeführt. Ein Netz-
lückenkorridor bezeichnet ein Gebiet mit hohem Velopotenzial, aber 
ungenügenden Verbindungen, wo die definitive Veloroutenführung noch 
festzulegen ist. Die Behebung der Netzlücken stellt für kommunale, regionale 
und kantonale Behörden eine vordringliche Aufgabe dar. Im RGSK II sind zum 
Thema Langsamverkehr eine Reihe Massnahmen aufgeführt, die zur Erhö-
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hung der Sicherheit im Veloverkehr und der Verbesserung des Velonetzes 
einen Beitrag leisten. Im Fokus steht dabei insbesondere eine Korridorstudie 
zur Klärung der Veloführung der Netzlücke und notwendigen Massnahmen 
(LV-W-3-b). 

Aufzuwertende Strassenabschnitte und zu behebende Lücken im Fuss- und 
Velonetz wurden im Rahmen der Partizipationsveranstaltungen erhoben und 
analysiert. Auf der folgenden Karte sind die Vorschläge für die Verbesserung 
des Langsamverkehrsnetzes abgebildet. Unter dem Begriff Weitere Verkehrs-
massnahmen sind strassenbauliche Massnahmen entlang der Bern-, Dorf- und 
Bahnhofstrasse zusammengefasst dargestellt. 

 
Abbildung 2-8:  Fuss- und Velonetzplanung mit Hinweisen kantonaler Sachpläne 
 
 



 
 

 

23 

2.3 LANDSCHAFT 

Identitätsstiftende 
Landschaften 

Grosshöchstetten ist umgeben von Landschaften mit hoher Qualität. Beson-
ders der Ortsteil Schlosswil liegt in mitten von Landschaftsschutzgebieten. 
Infolge des kompakten Siedlungskörpers konnte eine zusammenhängende 
Landschaftsstruktur erhalten werden. Dank Siedlungsgrenzen von regionaler 
Bedeutung gibt es auch künftig eine klare Trennung von Siedlungs- und Land-
schaftsräumen. Die Grünräume südlich und westlich von Grosshöchstetten 
wurden aus regionaler Perspektive als Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel 
definiert und sind zu erhalten (RGSK II Massnahme L-7). Es handelt sich dabei 
um offene Landschaftsräume zwischen Siedlungsgebieten, die eine ökologi-
sche Vernetzung (z. B. als Wildtierkorridore) und landschaftliche Weitsicht 
ermöglichen. 

Die grüne Umgebung dient der Bevölkerung als wichtiges Naherholungsge-
biet. Um diese Landschaften zu erhalten und den BewohnerInnen einen op-
timalen Zugang zu ermöglichen, sind die unterschiedlichen Gebiete und 
Objekte in einem Inventar für Natur- und Landschaftsschutz enthalten. Die 
Aktualisierung dieses Inventars mit der Festsetzung von schützenswerten 
Objekten im Zonenplan bildet die Basis für den langfristigen Erhalt der Land-
schaftsräume. 

Das Schloss Wyl als regionale bedeutende Sehenswürdigkeit hat eine heraus-
ragende Stellung in Grosshöchstetten. Der identitätsstiftende Erholungs- und 
Freizeitort soll in Zusammenarbeit mit regionalen Partner gestärkt werden, 
beispielsweise indem die öffentliche Zugänglichkeit gewährleistet wird und 
die Erschliessung mit dem öffentlichen und dem Langsamverkehr ausgebaut 
wird (RGSK II Massnahme L-8). 
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3. RÄUMLICHE ENTWICKLUNGSZIELE 

 Die IST-Analyse bildet die Grundlage für die Zielsetzungen, wie sich Gross-
höchstetten langfristig weiterentwickeln soll. Die räumlichen Entwicklungszie-
le entspringen den wichtigsten raumplanerischen Herausforderungen in 
naher und ferner Zukunft. Zentrale Aussagen resultieren aus den Partizipati-
onsveranstaltungen und dem Leitbild der Gemeinde. Die Ziele sind in drei 
Themenbereiche aufgeteilt und in Form von Leitsätzen formuliert. 

3.1 SIEDLUNG, BEVÖLKERUNG UND WIRTSCHAFT 

Geringeres 
Bevölkerungswachstum und 
moderates Siedlungswachstum 

Nach starkem Bevölkerungs- und Siedlungswachstum in den letzten Jahren ist 
künftig eine moderate Siedlungserweiterung anzustreben. Die Gemeinde 
orientiert sich am tiefsten Bevölkerungsszenario des Kantons Bern (siehe 
Kapitel 2.1). Damit wird dem Bedürfnis nach geringem Wachstum Rechnung 
getragen und gleichzeitig der Handlungsspielraum für die Entwicklungsabsich-
ten nicht eingeschränkt. Mit einem tatsächlichen Wohnbaulandbedarf (er-
laubte Einzonungsfläche) von 2 Hektaren werden die Einzonungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete (siehe Kapitel 2.1.4) berücksichtigt und das Ziel 
eines tiefen Bevölkerungswachstums verfolgt. 

Zusätzlicher Wohnraum soll im Einklang mit den ortstypischen Strukturen und 
der hochwertigen landschaftlichen Umgebung erstellt werden. Bevor Einzo-
nungen vorgenommen werden, sind die unbebauten Bauzonen innerhalb des 
Siedlungsgebiets zu entwickeln. Mit der Aufwertung des öffentlichen Raums 
wird die Lebensqualität für Grosshöchstetten als Wohn- und Arbeitsort ver-
bessert. Dazu gehören die Weiterentwicklung von bestehenden und die 
Schaffung neuer Begegnungsorte; insbesondere das Dorfzentrum soll attrak-
tiver gestaltet werden. 

Leitsatz Siedlung und 
Bevölkerung 

Es wird eine sanfte Siedlungsentwicklung angestrebt. Das Bevölkerungs- und 
Siedlungswachstum wird ortsverträglich umgesetzt und erfolgt primär im 
bestehenden Siedlungsgebiet. Mit der Aufwertung des Dorfkerns und weiteren 
Begegnungsorten wird das kulturelle und gesellschaftliche Leben gefördert. 

 Die Gemeinde will ihre Rolle als Arbeitsort für Gewerbe- und Dienstleistungs-
betriebe stärken. Die langfristige Planung berücksichtigt die Anliegen und 
Bedürfnisse der heimischen Unternehmen und verbessert die Rahmenbedin-
gungen für neue Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe. 

Leitsatz Wirtschaft Das Gewerbe ist ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung von Gross-
höchstetten. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des ansässigen Gewerbes 
werden mit zweckmässigen Rahmenbedingungen in den bestehenden Arbeits-
gebieten unterstützt. Für Neuansiedlungen von Unternehmen werden Flächen 
an geeigneten Standorten gesichert. 
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3.2 VERKEHR 

 Das Verkehrsnetz soll sicher und attraktiv gestaltet werden und den Ansprü-
chen des Arbeits- und Wohnorts Grosshöchstetten entsprechen. Die trennen-
de Wirkung der Hauptverkehrsachsen ist zu reduzieren, so dass der Dorfkern 
an Lebensqualität gewinnt. Mit guten Rahmenbedingungen beim öffentlichen 
und insbesondere beim Langsamverkehr wird die Wohn- und Aufenthaltsqua-
lität weiter verbessert. 

Leitsatz Verkehr Die Gestaltung der Verkehrsräume soll sich an den Bedürfnissen der Bevölke-
rung und insbesondere dem Fuss- und Veloverkehr ausrichten. Die Verkehrssi-
cherheit und ortsverträgliche Integration bei der Umsetzung von 
Verkehrsmassnahmen stehen dabei im Vordergrund. 

3.3 UMWELT UND LANDSCHAFT 

 Die Qualitäten der landschaftlichen Umgebung sind auf dem gesamten Ge-
meindegebiet zu erhalten und als Erholungsraum der Bevölkerung verbessert 
zugänglich zu machen. Auch innerhalb des Siedlungsgebiets sollen wichtige 
Grünflächen erhalten und in Wert gesetzt werden.  

Leitsatz Landschaft Qualitativ hochwertige Landschaften und Biodiversitätsflächen innerhalb und 
ausserhalb des Siedlungsgebiets sind ein wichtiger Bestandteil einer hohen 
Lebensqualität. Sie sind daher zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

3.4 SYNTHESEKARTEN 

 Auf den folgenden Karten sind die Themen der räumlichen Entwicklungsziele 
visualisiert. Die Karten zeigen auf einen Blick wichtige Gebiete und Hand-
lungsräume der zukünftigen Siedlungsentwicklung in Grosshöchstetten. 
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